
J ede fünfte «Frau»1  erlebt im Laufe ihres Lebens «häus-
liche»2 Gewalt. Die Covid-19 Pandemie hat, laut Fach-
stellen und Expert*innen, das Risiko von «häuslicher» 

Gewalt  betroffen zu sein, erhöht. Die Zahl der polizeilich re-
gistrierten Gewalttaten ist, wie in den Erhebungen des Bun-
desamtes für Statistik ersichtlich, mit kleinen Schwankun-
gen relativ stabil. Gesamthaft wurden im Jahr 2021 19’441 
Gewaltstraftaten registriert. Im Vorjahr waren es 20'123 
und 2019 waren es 19'669. Die Dunkelziffer ist allerdings 
weit grösser. Experten gehen davon aus, dass nur zwei von 
fünf betroffenen Personen Anzeige erstatten. Daraus kann 
laut Sophie Achermann, Präsidentin von «Tech against Vi-
olence», geschlossen werden, dass viele 
Betroffene die Angebote von Beratungs-
stellen und Hotlines nicht oder zu spät 
in Anspruch nehmen. Die Gründe dafür 
können in der fehlenden Niederschwel-
ligkeit der Angebote, wie auch in der 
Stigmatisierung «häuslicher» Gewalt, 
verortet werden. Neben Angst und Scham führt auch die 
fehlende Erkenntnis, in einer toxischen oder gewaltvollen 
Beziehung zu stecken, dazu, sich keine Hilfe zu holen. Laut 
Achermann merken Betroffene oft erst spät, dass sie von 
Gewalt betroffen sind, da zum Beispiel psychische Gewalt 
oftmals nicht als Gewalt eingeordnet wird. Viele Betroffene 
hätten einfach ein «komisches» Gefühl. 

#withyou
Das Online-Tool #withyou3, lanciert von «Tech against Vio-
lence», einem Spin-off des schweizerischen Frauenverban-
des «alliance F», will genau bei diesem Gefühl ansetzten. 
Das interaktive Online-Tool soll Betroffene, sowie Angehö-
rige – welche oftmals die ersten sind, die «häusliche» Ge-
walt wahrnehmen – mit Informationen und Fragebögen 
darin unterstützen, diese Gefühle zu objektivieren. Das 
Online-Tool funktioniert wie eine Website damit der Brow-
serverlauf nach dem Besuch der Website gelöscht werden 
kann und nicht wie bei einer App auf dem Handy für Zweite 
sichtbar bleibt. Ziel des Online-Tools ist es, Informationen 
auch bezüglich emotionaler, respektiver psychischer Gewalt 
einfach zugänglich zu machen. Toxische Dynamiken sollen 
frühzeitig erkannt werden, damit sich Betroffene Unterstüt-
zung suchen können. Ein Fragebogen zur «Gesundheit ei-
ner Beziehung», welcher von Expert*innen und Betroffenen 
entwickelt wurde, soll dabei helfen. #withyou ist keine On-
line-Beratungsstelle und kein Notfall-Tool sondern soll die 
bereits bestehenden Angebote ergänzen, damit Betroffene 
sich rechtzeitig Hilfe holen können. 

#withyou setzt bei der Früherkennung und Prävention 
an. Das ist wichtig, wenn die Erhebungen des Bundesamtes 
für Statistik betrachtet werden. Die Statistik führt neun-
undzwanzig Formen von «häuslicher» Gewalt auf, welche 
seit 2009 polizeilich erfasst wurden – 
ausgeschlossen alle Taten, welche nicht 
erfasst wurden. Die Anzahl gesamthaft 
registrierter Straftaten stieg seit Beginn 
der Erfassung kontinuierlich an – von 
rund 16'000 auf 20'000 Fälle pro Jahr.   
Die effektive Zahl wird, unter Einbezug 
der Schätzung, dass nur zwei von fünf 
Betroffenen Anzeige erstatten, vermut-
lich um das Zweieinhalbfache höher 
sein. 

Femizid
Besonders deutlich wird die Herausfor-
derung mit Dunkelziffern, wenn es um 
Femizide geht. Ein Femizid ist die Tötung einer «Frau» auf 
Grund ihres Geschlechtes.  Auch wenn in der Öffentlich-
keit in Zusammenhang mit Femizid meist von «Frauen» 
gesprochen wird, sind alle TINFA*-Personen (Trans – Inter 
– Nonbinär – Frau – Agender) betroffen. Offiziell gibt es kei-
ne Statistik für Femizide in der Schweiz. Dies und die Ver-
wendung des Begriffs «Femizid» wurde im Sommer 2020 im 
Ständerat diskutiert und abgelehnt. Der Bundesrat begrün-
det dies mit dem Argument, dass bereits eine fünfjährige 
Zusatzerhebung laufe, die detaillierte Informationen zu den 
Lebensumständen von Opfern und Tatverdächtigen, sowie 
Tatumstände, Motive und Ursachen erfasst. Die Ergebnisse 
dieser Zusatzerhebung, welche in Zusammenarbeit mit dem 
«Eidgenössischen Büro für die Geleichstellung von Frau und 
Mann (EBG)» seit 2019 läuft, werden 2025 vorliegen. Laut 
«EBG» erhofft man sich daraus genauere Kenntnisse, wie 
es zu den Gewalttaten kommt und könne daraus präventive 
Massnahmen ableiten. Die Nicht-Verwendung des Begriffs 
Femizid begründet der Bundesrat damit, dass Femizid auch 
in der Istanbul-Konvention von 20184 nicht verwendet wird 

und in den bereits bestehenden Erfassungen des Bundes-
amtes für Statistik das Geschlecht der geschädigten Person, 
sowie die Beziehung zwischen dieser und der Tatperson er-
sichtlich sei. 

Aus diesen Erhebungen wird sichtbar, dass in der 
Schweiz jede zweite Woche eine Person durch «häusliche» 
Gewalt» stirbt (durchschnittlich 25 pro Jahr) und jede Woche 
ein Tötungsversuch unternommen wird (durchschnittlich 
50 pro Jahr). Von den getöteten Personen sind 75% «Frau-
en und Mädchen». Für Inter-, Nonbinäre-, Agender- und 
Transpersonen gibt es keine spezifischen Erfassungen, was 
diese Statistik unvollständig macht. Nicht das volle Ausmass 

der Problematik wird sichtbar und da-
mit auch nicht die gesamte Verankerung 
in gesellschaftliche Strukturen. Auch 
das Nicht-Bennen dieser Tötungsdelikte 
als Femizide – also als strukturelle Ge-
walt an TINFA*-Personen – trägt dazu 
bei. 

Stop Femizid
Das Schweizer Rechercheprojekt «Stop Femizid»5 setzt sich 
dafür ein, dass diese Zahlen als das sichtbar werden was sie 
sind: Femizide. Sie führen eine Liste mit den Menschen, die 
jdurch Femizid ums Leben kommen. Sie machen damit dar-
auf aufmerksam, dass Femizide Ausdruck struktureller, pat-
riarchaler Gewalt sind, weshalb sie nicht nur Tötungsdelikte 
in folge «häuslicher» Gewalt do-
kumentieren, sondern grundsätz-
lich alle Tötungsdelikte an TIN-
FA*-Personen. Sie fordern, dass es 
mehr Prävention und Aufklärung 
auch in den Kontrollinstanzen – 
bei der Polizei, in der Justiz und 
bei Gutachter*innen – braucht. 
Gerade hier zeigt sich, dass die 
Verwendung des Begriffs Femizid 
hilfreich wäre. Das könnte ermög-
lichen die Tötungsdelikte nicht mehr als Einzelschicksale, 
sondern als gesellschaftliches und strukturelles Problem zu 
verstehen und sichtbar zu machen. Es hat sich vermehrt 
gezeigt, dass Polizei und Justiz nicht genug Massnahmen 
ergriffen haben, um Betroffene zu schützen. Dabei sind Feh-
leinschätzungen gerade bei der Polizei oder der Justiz für 
Betroffene lebensbedrohlich. Es fehlt an Sensibilisierung für 
die Problematik, respektive das Verständnis, dass «häusli-
che» Gewalt, sowie grundsätzlich Gewalt an TINFA*-Per-
sonen, strukturelle Gewalt ist. Gerade bei der Polizei und 
der Justiz braucht es ein queer-feministisches Verständnis 
von Gewalt an TINFA*-Personen und das Verständnis für 
deren Verankerung in patriarchalen Strukturen. Laut «Stop 
Femizid» ist auch die Berichterstattung der Medien über 

diese Form der Gewalt entscheidend. 
Oftmals wird sie als «Familiendrama» 
oder «Beziehungstat» eingeordnet und 
damit die strukturelle Verankerung der 
Problematik verkannt. Denn es geht 
letztlich nicht um «Einzeltragödien» 
und «Dramen» sondern um Besitzan-
sprüche, Macht und Geschlechterrollen. 
Im Privaten, wie in der Gesellschaft. 

Spanien als Vorbild
Spanien hat die Umsetzung der Istan-
bul-Konvention bereits 2014 unter-
zeichnet und geht in Sache «häusliche» 
Gewalt und Femizide als Beispiel vor-

an. Es gibt Gerichte, die auf geschlechtsspezifische Gewalt 
spezialisiert sind und seit 2004  Gewaltschutzgesetze, die 
Betroffene in den Mittelpunkt stellen.   Auf Polizeistatio-
nen gibt es zudem Abteilungen, die sich ausschliesslich mit 
Opferschutz befassen. Unter anderem wird eine Software 
mit standardisierten Fragen verwendet, die das Risiko für 
die betroffene Person berechnet. Damit soll erreicht werden, 
dass Betroffene besser geschützt werden können und zum 
Beispiel nicht wieder nach Hause geschickt werden, wenn 
die Risikoeinschätzung dies nicht zulässt. Zudem wird der 
Begriff Femizid in Gesellschaft, Politik und Justiz, sowie von 
den Medien verwendet. Damit ist in Spanien ein Bewusst-
sein für die strukturelle Problematik entstanden. Seit An-
fang 2022 besteht nun auch eine Statistik für Femizide und 
stellvertretende Tötungsdelikte, zum Beispiel an Kindern, 
welche in Spanien seit diesem Jahr ebenfalls als Femizide 
gelten. Auch wenn in Spanien die Gewalt an TINFA*-Per-
sonen noch lange nicht vollständig bekämpft ist und viele 
Dinge noch nicht ausreichend funktionieren, wird sichtbar, 
dass Spanien auf gesellschaftlicher, staatlicher und rechtli-

cher Ebene wichtige Schritte gemacht hat.     
In der Schweiz kann das Online-Tool #withyou ein 

Schritt sein in diese Richtung. Neben dem Fragebogen zur 
«Gesundheit einer Beziehung» gibt es einen zweiten Fragen-
bogen der eine Einschätzung der «Gefahr in der Beziehung» 
ermöglichen soll. Zudem sind Informationen zum Schutz 
von Kindern, dem Erstellen eines Notfallplans, der Erstat-
tung einer Anzeige oder der eigenen psychischen Gesund-
heit zu finden. Als nächstes soll zudem ein Online-Speicher 
für Beweismittel entstehen. Dies soll bei einer allfälligen An-
zeige helfen die nötigen Beweise aufbringen zu können. Die-
ser Bereich wird, im Gegensatz zum Rest des Online-Tools, 
zweifach verschlüsselt und nur mit Login zugänglich sein. 
Ein solches digitales Unterstützungsangebot kann Betroffe-
ne und Angehörige sensibilisieren, sowie (frühzeitig) Hilfe 
und Unterstützung bieten, wo Unsicherheit und Unwissen 
besteht. 

Verantwortung übernehmen
Es liegt allerdings weiterhin auch in der Verantwortung von 
Politik, Gesellschaft und Justiz, dass sich die jetzigen Zu-
stände verändern. Der im Juni 2022 veröffentlichte «Akti-
onsplan zur Umsetzung der Istanbul-Konvention» des Bun-
desrates setzt drei Schwerpunkte, die sich in diese Richtung 
bewegen – unter anderem die Sensibilisierung der Bevöl-
kerung, sowie Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen, 
beispielsweise im Gesundheitsbereich, bei der Polizei und in 

der Justiz. Dies ist ein wichtiges Zeichen 
für die Situation in der Schweiz. Damit 
patriarchale Besitzansprüche, Macht-
gefälle und Geschlechterungleichhei-
ten abgebaut werden, braucht es ein 
gesamtgesellschaftliches Verständnis 
dafür, dass «häusliche» Gewalt, sowie 
Femizide keine Einzelfälle und tief in 
unseren patriarchalen, gesellschaftli-
chen Strukturen verankert sind. Die 
Verwendung des Begriffs Femizid kann 

bei der Sichtbarmachung der Problematik helfen. Auch 
wenn der Bundesrat dies anders sieht, zeigt das Beispiel 
Spanien, dass es durchaus wirksam sein kann. Es braucht 
zudem Sensibilisierung zur Erkennung von toxischen und 
gewaltvollen Beziehungen auf gesellschaftlicher, politischer 
und rechtlicher Ebene, sowie das Verständnis, dass diese pa-
triarchalen Bedingungen gesellschaftlich gemacht sind und 
dementsprechend abgebaut werden können und müssen 
– durch Aufklärung, Prävention und strukturelle Verän-
derungen auch in Bezug auf Beziehungen und Geschlecht-
errollen. Es liegt in der Verantwortung aller drei Ebenen 
hierbei eine queer-feministische Haltung und Perspektive 
einzunehmen. Es ist zu hoffen, dass die Massnahmen des 
Bundesrates, sowie die unentbehrliche Arbeit und das wert-
volle Engagement all der Organisationen, Verbände, Ver-
eine und Aktivist*innen diesen Wandel bewirken werden. 
#withyou als neuestes Beispiel voran. Es liegt aber auch in 
deiner Verantwortung deinen Teil dazu beizutragen Gewalt- 
und Ungleichheitsstrukturen abzubauen. Im Privaten, wie 
auch in der Gesellschaft.   �

1  Die bestehenden Statistiken ordnen Betroffene im binären 
Geschlechtersystem (Frau und Mann) ein. Ich setzte in diesem 
Text «Frauen» in Anführungszeichen, weil mit dieser Kategorie 
nicht alle Personen benannt werden, die von der beschriebe-
nen Gewalt betroffen sind, die Forschungsergebnisse allerdings 
auf diesen Kategorien basieren. Wenn möglich verwende ich 
den Begrifft TINFA*-Personen, um Trans-, Inter-, Nonbinäre und 
Agender Personen mit einzuschliessen. 

2  Ich setze den Begriff «häusliche» Gewalt in Anführungszeichen, 
weil mir die Reduzierung auf «häuslich» zu einfach scheint. Sie 
reduziert die Gewalt an TINFA*-Personen auf einen Kleinfami-
lien-Beziehungskontext. Die Gewalt an TINFA*-Personen ge-
schieht auch in anderen partnerschaftlichen oder familiären 
Kontexten, so wie ausserhalb von Beziehungskontexten. Sie ist 
letztlich patriarchale Gewalt.

3  https://with-you.ch
4  2018 ist die Istanbul-Konvention in der Schweiz in Kraft getre-

ten. Die Istanbul-Konvention ist ein Übereinkommen des Eu-
roparats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
«Frauen» und «häusliche» Gewalt auf internationaler Ebene. 
Die Schweiz verpflichtet sich damit zu Massnahmen unter an-
derem in den Bereichen Opferschutz, Gewaltprävention und 
Strafverfolgung. 

5  https://www.stopfemizid.ch

Es braucht mehr Präven-
tion und Aufklärung auch 
in den Kontrollinstanzen 

– bei der Polizei, in der 
Justiz und bei Gutach-

ter*innen.

Es geht um Besitzan-
sprüche, Macht und 
Geschlechterrollen.

Es braucht ein ge-
samtgesellschaftli-

ches Verständnis da-
für, dass «häusliche» 
Gewalt, sowie Femi-

zide keine Einzelfälle 
und tief in unseren 

patriarchalen, gesell-
schaftlichen Struktu-

ren verankert sind.
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Ich doch nicht! – 
Doch eben schon!

W enn mensch mich vor ein paar Monaten ge-
fragt hätte, ob ich in meinem Umfeld schon 
häusliche Gewalt miterlebt habe, hätte ich 

ziemlich schnell und intuitiv mit einem resoluten «Nein?!» 
geantwortet. Häusliche Gewalt war ein Thema, mit dem ich 
mich nie tiefergehend befasst habe und welches ich weit weg 
von mir verortete. Es schien für mich klar zu sein, dass es 
häusliche Gewalt gibt. Aber eben auch, dass sie «doch nicht 
in meinem Umfeld» geschieht. Für mich war es einfach 
«logisch», dass ich davon wissen würde und helfen würde, 
käme dies in meinem Umfeld vor. 

Es begann sich langsam zu ändern, als einige Menschen 
aus meinem Umfeld anfingen, sich mit diesem Thema zu 
befassen. Durch viele persönliche Gespräche wurde mir be-
wusst, dass häusliche Gewalt sehr präsent ist. Mir wurde 
bewusst, dass die Auseinandersetzung damit sehr schmerz-
haft ist, aber es trotzdem notwendig bleibt hinzuschauen. Es 
braucht mehr Aufklärung, um häusliche, bzw. patriarchale 
Gewalt zu entstigmatisieren und Betroffene besser zu un-
terstützen. 

Häusliche Gewalt ist mehr als nur blaue Flecken
Eine erste Erkenntnis, die mir die Auseinandersetzung mit 
häuslicher Gewalt brachte, ist, dass sie ein Spektrum ist. Ir-
gendwie verband ich häusliche Gewalt  eine lange Zeit «nur» 
mit blauen Flecken, also mit physischer Gewalt. Dies führte 
bei mir dazu, dass mir psychische Gewalt, sei es Gasligh-
ting – betroffenen Person wird durch Lügen, Leugnen oder 
Manipulation das Gefühl geben, sie seien im Unrecht und 
etwas stimme mit ihrem Verstand nicht mehr – Drohun-
gen, Psychoterror, Kontrolle, Toxizität und viele weiteren 
Phänomene, die alle unter häusliche Gewalt fallen, nicht 
als das auffielen. 

Dabei kann häusliche Gewalt schon in sehr kleinen In-
stanzen beginnen: Sei es, dass der/die* Partner*in das Han-
dy kontrolliert, oder keine Privatsphäre mehr lässt – bei-
spielsweise mensch keinen Ort mehr hat, wo mensch etwas 
für sich haben kann. Häusliche Gewalt kann aber gemäss 
schweizerischer Kriminalprävention auch wirtschaftlich 
sein, also beispielweise, wenn eine finanzielle Abhängigkeit 
geschaffen wird. Und häusliche Gewalt kann sexuelle, bzw. 
sexualisierte Gewalt sein. Häusliche Gewalt ist viel mehr 
als Schläge. 

Es braucht konsequenten Betroffenenschutz
Häusliche Gewalt ist in der Schweiz ein grosses Tabu. Dies 
habe ich in meinem eigenen Umfeld gemerkt. Fragte ich in 
meinem Umfeld weiter nach, dann kam häufig die Antwort 
«ich doch nicht.» Selbst als ich Beispiele brachte, von denen 
ich mir sicher war, dass mein Gegenüber diese erlebt hat-
te, kam nur eine zaghafte Bestätigung oder die Aussage, 

mensch wolle sich nicht einmischen. Dieses Aberkennen, 
bzw. nicht Sehens und vor allem das Nichtbennen des 

Gewaltaktes ist gefährlich: den Betroffenen wird sehr 
häufig nicht geglaubt – sei es von ihrem Umfeld – 

oder wenn sie den Mut aufbringen zur Polizei zu 
gehen, auch von der Polizei nicht. 

Und auch das Schweizer Gesetz schützt häu-
fig nicht genug: Vergewaltigung in der Ehe ist 

erst seit 2004 ein Offizialdelikt, Körperstrafen von Kindern 
sind immer noch nicht explizit verboten, dies obwohl ge-
mäss Kinderschutz Schweiz, jedes fünfte Kind von Gewalt 
betroffen ist. 

In der Schweiz gibt es aber seit 1993 das Opferhilfege-
setz. Es besagt, dass alle Menschen (auch Menschen ohne 
Staatsbürger*innenschaft), die Betroffenen einer Straftat 
wurden, Recht auf Unterstützung haben. Diese erhalten sie 
in kantonalen Opferhilfeanlaufstellen und anderen Insti-
tutionen wie «Frauen»- und Männerhäuser oder in Form 
von finanzieller Unterstützung, wie auch Beratung. Diese 
sind aber gerade seit der Corona-Pandemie noch stärker 
überlastet. 

Häusliche Gewalt als strukturelles Problem begrei-
fen

Häusliche Gewalt ist ein gesellschaftliches, und strukturelles 
Problem. So sind die gewaltbetroffenen Menschen häufig 
FINTA*s. Die Ursache von häuslicher Gewalt liegt gemäss 
Dachorganisation der Frauenhäuser der Schweiz und Lich-
tenstein (DAO) unter anderem in den starrer Rollenbildern, 
bzw. im stereotypischen Verständnis von Männlichkeit und 
Weiblichkeit. Diese führen wiederum zu Hierarchien oder zu 
einem Besitzverständnis. Die Gewalt hängt also stark auch 
mit Gleichstellung und dem Patriarchat zusammen. 

Aufklärung ist Macht
Gewalt an FINTA*s sollte als solche benannt werden. Denn 
nur wer weiss, welche Ausprägungen häusliche Gewalt hat, 
kann darüber reden und dagegen ankämpfen. Beispielswei-
se, indem darüber aufgeklärt wird, dass strukturelle patriar-
chale Gewalt viel zu oft in Feminiziden  endet und diese auch 
als solche behandelt und benannt werden sollte. Gleichzeitig 
beginnt dies auch mit der Aufklärungsarbeit zu häuslicher 
Gewalt, sowie durch das Aufzeigen, was bereits Gewalt dar-
stellt. Damit kann das Darüber-Reden enttabuisiert werden. 

Eine Möglichkeit der Enttabuisierung ist die Bildung. 
Da setzt auch der Kurzdokumentarfilm «Ich doch nicht.» 
an, der sich zur Zeit  im Crowdfunding Prozess befindet. 
Der Film hört zuallererst zu: so erzählen drei Betroffene ihre 
Geschichte. Des weiteren zeigen Fachpersonen Handlungs-
möglichkeiten für den Umgang mit häuslicher Gewalt, sowie 
Hilfsstellen auf. Der Kurzdokumentarfilm will so nieder-
schwellig zum Thema sensibilisieren.  

Zuhören und Glauben schenken
Schlussendlich geht es darum, dass mensch sich – auch 
wenn es schmerzhaft ist – mit diesem leider sehr alltäglichen 
Thema auseinandersetzt. Mensch soll Betroffenen zuhören 
und aufhorchen, wenn Grenzen von Menschen im Umfeld 
überschritten werden. Mensch soll für diese Personen da 
sein, ihnen Glauben schenken und diese unterstützen. Und 
mensch soll sich dafür einsetzen, dass die Unterstützungs-
leistenden, die Opferfachstellen und die Bildungsangebote 
(finanziell) unterstützt werden.

Gleichzeitig geht es eben auch darum, dass es eine 
Systemänderung gibt. Nur mit einer Systemänderung, der 
Überwindung dieses patriarchalen und sexistischen Systems 
kann konsequenter Betroffenenschutz geschehen.   �

 Häusliche Gewalt 

Text: Lorena Kuratle |  lllu: leo

Häusliche Gewalt existiert überall. In der Schweiz wird das Thema jedoch unter den 
Teppich gekehrt, statt den Betroffenenschutz besser auszubauen. Eine persönliche Aus-
einandersetzung und ein Plädoyer zur Enttabuisierung häuslicher Gewalt, damit endlich 
mehr darüber gesprochen wird.
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